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Stadt Burg 

 
1. Öffentliche Bekanntmachung der Stadtwerke Burg GmbH 
 
Die Lage an den Energiemärkten hat sich entspannt und die Preise haben sich stabilisiert. Die Stadtwerke Burg 
geben die dadurch entstehenden Einsparungen in Form von Preissenkungen zum 1. März 2025 an ihre Kunden 
weiter. Der jährliche Grundpreis bleibt konstant. 

 
Tarif SWB Grundversorgung Wärmestrom  Einheit  bis 28.02.2025  ab 01.03.2025  

Arbeitspreis brutto  ct/kWh  30,29  25,50  

Arbeitspreis netto  ct/kWh  25,45  21,43  

Im Arbeitspreis enthalten:  

Netznutzungsentgelte  ct/kWh  3,000  3,000  

Konzessionsabgabe  ct/kWh  0,110  0,110  

Stromsteuer  ct/kWh  2,050  2,050  

KWK-Umlage  ct/kWh  0,277  0,277  

Offshore-Netzumlage  ct/kWh  0,816  0,816  

Aufschlag für besondere Netznutzung*  ct/kWh  1,558  1,558  

Energie-Arbeitspreis  ct/kWh  17,639  13,619  

Grundpreis brutto  EUR/a  99,90  99,90  

Grundpreis netto  EUR/a  83,95  83,95  

Im Grundpreis enthalten:  

Netznutzungsentgelte  EUR/a  13,80  13,80  

Messung und Messstellenbetrieb  EUR/a  17,40  17,40  

Energie-Grundpreis  EUR/a  52,75  52,75  
* bis 2024 § 19 StromNEV-Umlage 
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Tarif SWB Grundversorgung Strom  Einheit  bis 28.02.2025  ab 01.03.2025  

Arbeitspreis brutto  ct/kWh  44,55  39,96  

Arbeitspreis netto  ct/kWh  37,44  33,58  

Im Arbeitspreis enthalten:  

Netznutzungsentgelte  ct/kWh  10,400  10,400  

Konzessionsabgabe  ct/kWh  1,320  1,320  

Stromsteuer  ct/kWh  2,050  2,050  

KWK-Umlage  ct/kWh  0,277  0,277  

Offshore-Netzumlage  ct/kWh  0,816  0,816  

Aufschlag für besondere Netznutzung*  ct/kWh  1,558  1,558  

Energie-Arbeitspreis  ct/kWh  21,019  17,159  

Grundpreis brutto  EUR/a  149,95  149,95  

Grundpreis netto  EUR/a  126,01  126,01  

Im Grundpreis enthalten:  

Netznutzungsentgelte  EUR/a  69,00  69,00  

Messung und Messstellenbetrieb  EUR/a  9,40  9,40  

Energie-Grundpreis  EUR/a  47,61  47,61  
* bis 2024 § 19 StromNEV-Umlage 
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2. Änderungen zur Grundsteuer ab 01. Januar 2025 
 
Die Stadt Burg informiert:  
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir möchten Sie zu den Änderungen der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 aufgrund der 
Grundsteuerreform informieren.  
Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am 5. März 2025 über die Festlegung  der neuen Grundsteuer-
Hebesätze entscheiden.  
 
Die Grundsteuerbescheide werden nach dem Stadtratsbeschluss schnellstmöglich erstellt und versendet. In diesen 
Bescheiden werden die entsprechenden Festsetzungen sowie die jeweiligen Fälligkeiten aufgeführt. 
Wir bitten Sie, bis zur Bekanntgabe der neuen Steuerbescheide, keine Zahlungen für die Grundsteuer zu leisten. 

Bitte beachten Sie, dass am  15. Februar 2025 keine Lastschriften eingezogen 

werden, da die Höhe der Beträge zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgesetzt sind. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


